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B E S C H L U S S P R O T O K O L L 
 

zur 15. öffentlichen Sitzung 

der Stadtverordnetenversammlung 
 
 

 
 
 
 
Sitzungstag : 06.02.2018 
 
Sitzungsort : im Kurhaus (großer Saal) 
 
Sitzungsdauer : Beginn: 18:04 Uhr – Ende: 19:35 Uhr 
 
Unterbrechungen : 18:52 Uhr – 19:00 Uhr 
 
 
Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung waren durch Einladung vom 18.01.2018 - 
unter Angabe der zu behandelnden Tagesordnungspunkte - einberufen worden. 
 
Einwände gegen die ordnungsgemäße Ladung wurden nicht erhoben. 
 
Sitzungsort, Sitzungstag, Sitzungsbeginn sowie die Tagesordnung wurden im amtlichen  
Bekanntmachungsorgan der Stadt Bad Vilbel am 25.01.2018 veröffentlicht. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig (s. Anwesenheitsliste Seite 139 bis 140). 
 
Die Tagesordnung (Seite 141 bis 142) wurde geändert (siehe Seite 142). 
 
Über sämtliche Tagesordnungspunkte wurde in öffentlicher Sitzung verhandelt. 
 
Für diese Sitzung der Stadtverordnetenversammlung enthalten die Seiten 138 bis 146 
Beratungsergebnisse und Beschlüsse. 
 
 
 
 
Herbert Anders Christian Lenz 
Stadtverordnetenvorsteher Schriftführer 
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A n w e s e n h e i t s l i s t e : Mitgliederzahl: 45 
 
 Fraktionsstärke: 
 
a) stimmberechtigt: 
 
 
CDU         22 Stadtverordnete 
 
Althoff, Klaus  
Anders, Herbert +++) 
Barakat, Saadallah  
Bender, Rolf  
Cleve, Andreas  
Cleve, Kerstin  
Cordes, Manuel  
Hager, Silke  
Jungekrüger, Denise  
Junker, Oliver  
Kiessl, Brigitte  
Liebermeister, Kurt ++) 
Lotz, Edwin ab TOP 4 
Schäfer, Karl Peter  
Schenk-Motzko, Beatrice  
Stockbauer, Iris  
Unger, Yvette  
Utter, Irene +) 
Utter, Tobias  
Völker, Jens  
Dr. Witzel, Hagen Roland  
Zander, Bastian  
 
SPD         10 Stadtverordnete 
 
André, Lucia  
Arabin, Klaus  
Fuhrmann, Mirjam  
Hauer, Carsten ++) 
Koci, Katja  
Kühl, Christian +) 
Lochmann, Walter  
Tahmassebi-Hack, Tanja ab TOP 5 
Wolf, Michael  
Yönter, Isil  
 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN        7 Stadtverordnete 
 
Anders, Kathrin  
Breest, Clemens ++) 
Mallmann, Ralph ab TOP 1 b) 
Nuhn, Sascha  
Paul, Peter  
Peters, Jana ab TOP 5 
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FDP           3 Stadtverordnete  
 
Hahn, Jörg-Uwe +) ++) 
Reimann, Thomas  
Dr. Wessel, Klaus  
 
FREIE WÄHLER         3 Stadtverordnete 
 
Biere, Raimo +) 
Gecks, Martin ++) 
Kirstein-Biere, Daniela  
 
 
 
+)  Fraktionsvorsitzende(r) 
++)  stellv. Stadtverordnetenvorsteher(in) 
+++)  Stadtverordnetenvorsteher 
b) nicht stimmberechtigt: 
 
vom Magistrat: Bürgermeister Dr. Stöhr, Thomas 
 Erster Stadtrat Wysocki, Sebastian 
 Stadträtin Foege, Christine 
 Stadträtin Freund-Hahn, Heike 
 Stadtrat Landgrebe, Udo 
 
von der Verwaltung: FBL Steinhuber-Honus, Petra 
 VBW Lenz, Christian  - Schriftführer - 
 
 
c) es fehlten: 
 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN Matthias, Jens 
 
 
Presse: 4 Zuhörer:  ca. 15 
 
  



Stadtverordnetenversammlung vom 06.02.2018  - Seite 141 - 

 
 

TAGESORDNUNG 
 
 
 

1. Mitteilungen 
a) des Stadtverordnetenvorstehers 
b) des Magistrats 

  

 
 

 Tagesordnung A:   
 

 Tagesordnung B:   
 
 

2. Verleihung der Ehrenbezeichnung „Ehrenstadtverordneter“ 
an Herrn Ottmar Dauterich 

2017/238  

 
 

3. Aufstellung des Bebauungsplanes "Christeneck", in Bad 
Vilbel-Heilsberg, Gemarkung Bad Vilbel nach § 2 BauGB 

  

 
 

 a) hier: Beschlussfassung über die vorgebrachten   
            Stellungnahmen/Anregungen während der Offenlage  
            nach § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 

2018/3  

 
 

 b) Beschlussfassung als Satzung gemäß § 10  
    Baugesetzbuch (BauGB) 

2018/4  

 
 

4. Beschluss über die Verlängerung einer Veränderungssperre 
in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel für den Bereich 
südliches Niddaufer in der Innenstadt  (Wasserweg bis nahe 
an Schmiedsgasse) Bad Vilbel  (Bebauungsplangebiet  
„Südliches Niddaufer – Innenstadt“) nach § 17 
Baugesetzbuch (BauGB) 

2018/6  

 
 

5. Radverkehrskonzept 2017/212  
 

 dazu:   
 

 Antrag der SPD-Fraktion vom 16.01.2018 - 35/18 
betr. Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität 

  

 
 

 Antrag der SPD-Fraktion vom 16.01.2018 - 36/18 
betr. Radverkehrskonzept, Netzentwicklung, Maßnahmen mit  
        hoher Priorität 

  

 
 

 Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 16.01.2018 
betr. 5 Punkte für mehr Fahrradsicherheit in 2018 
1. Verbesserung der Fahrradsicherheit auf der Frankfurter 
    Straße (Schöllberg) - 32/18 
2. Verbesserung der Sicherheit in den Kreiseln der Homburger  
     Straße  33/18 
3. Umwidmung der Parkstraße in eine Fahrradstraße  34/18 
4. Umwidmung der Saalburgstraße in eine Fahrradstraße  35/18 
5. Ausbau des Karbener Weges zwischen Kleinkarben und  
    Dortelweil  36/18 

  

 
 

6. Antrag der SPD-Fraktion vom 16.01.2018 - 34/18 
betr. Sozialbericht für Bad Vilbel 

  

 
 

7. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 16.01.2018 - 37/18 
betr. Aufrechterhaltung Betrieb Hallenbad in der Saison 2018/2019 
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8. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 16.01.2018 - 38/18 
betr. Anwendung Straßenbeitragssatzung Homburger Straße 

  

 
 

9. Beantwortung evtl. noch offener Anfragen   
 

 
 
Ende der Tagesordnung 
 
 
 
Änderung der Tagesordnung: 
 
Der Antrag 36/18 der SPD-Fraktion sowie die Anträge der 35/18 und 36/18 der Fraktion-
GRÜNE zu Tagesordnungspunkt 5 wurden von den antragstellenden Fraktionen 
zurückgezogen. 
 
Die Tagesordnungspunkte 6 und 8 wurden von den antragstellenden Fraktionen 
zurückgezogen. 
 
Der Tagesordnungspunkt 4 wurde vom Magistrat zurückgezogen. 
 
Der Stadtverordnetenversammlung lag eine Tischvorlage vor, die als Tagesordnungspunkt 
10 behandelt werden soll. 
 
Der Tagesordnungspunkt 2 wurde in Tagesordnung A überführt. 
 
Der Stadtverordnetenvorsteher teilte die im Haupt- und Finanzausschuss gemeinsam 
geänderten Redezeiten mit: 
 

TOP 5   70 Minuten 
 

Einwände gegen die Änderungen wurden nicht erhoben. 
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TOP 1. Mitteilungen 
a) des Stadtverordnetenvorstehers 
b) des Magistrats 

 
zu a):     Stadtverordnetenvorsteher Anders (CDU) informierte die Mitglieder der  
                Stadtverordnetenversammlung über das Ausscheiden von Stv. Dauterich (FDP)   
                zum 01.01.2018. Der Stadtverordnetenvorsteher dankte Herrn Dauterich für sein   
                ehrenamtliches, kommunalpolitisches Wirken und begrüßte Herrn Dr. Klaus 
                Wessel (FDP) als neues Mitglied der Stadtverordnetenversammlung. Herr  
                Dr. Wessel wird seine Fraktion im Sozialausschuss und in der  
                Verkehrskommission vertreten. 
 
                Weiterhin überbrachte Stadtverordnetenvorsteher Anders im Namen der   
                Stadtverordnetenversammlung die Glückwünsche an Familie Cleve zur Geburt  
                ihrer Tochter. 
 
zu b):     Bürgermeister Dr. Stöhr (CDU) informierte die Mitglieder der  
                Stadtverordnetenversammlung  über einen vom Magistrat gefassten Beschluss  
                nach § 100 Hessische Gemeindeordnung (HGO). Der Magistrat beschloss im  
                Wege der Drittelfinanzierung die Bezuschussung des SV Gronau e.V. zur  
                Sanierung des Daches sowie der Erneuerung der Kühlanlage des Vereinsheims. 
 
                Erster Stadtrat Wysocki (CDU) beantwortete die im Haupt- und Finanzausschuss  
                offengebliebenen Fragen. 
 
 
Tagesordnung A: 
 
 

TOP 2. Verleihung der Ehrenbezeichnung „Ehrenstadtverordneter“ an Herrn Ottmar 
Dauterich 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasste folgenden Beschluss: 

 
„Nach den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 der Ehrenordnung der Stadt Bad Vilbel wird in 
Würdigung seines verdienstvollen ehrenamtlichen Engagements die Ehrenbezeichnung 
„Ehrenstadtverordneter“, gemäß der zuletzt ausgeübten Funktion, an Herrn Ottmar Dauterich 
verliehen.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (41) - 
 
 
Tagesordnung B: 
 
 
TOP 3. Aufstellung des Bebauungsplanes "Christeneck", in Bad Vilbel-Heilsberg, 

Gemarkung Bad Vilbel nach § 2 BauGB 

 

 a) hier: Beschlussfassung über die vorgebrachten  
                             Stellungnahmen/Anregungen während der Offenlage nach § 3 (2)  
                             Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasste folgenden Beschluss: 
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„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt nach eingehender Beratung sowie Abwägung der 
öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander die Beschlussempfehlung zu 
den nach § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) vorgebrachten Stellungnahmen/Anregungen während 
der Offenlage.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (41) - 
 
 

 b) Beschlussfassung als Satzung gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasste folgenden Beschluss: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) den 
Bebauungsplanentwurf „Christeneck“, in Bad Vilbel-Heilsberg, Gemarkung Bad Vilbel, bestehend 
aus textlichen Festsetzungen, Planzeichnung und Begründung, sowie dem Umweltbericht mit 
Anlagen:  
- Faunistische Untersuchungen und artenschutzrechtlicher Fachbeitrag  
- Abschlussprogramm kommunale Altlastenbeseitigung und Orientierende Untersuchung  
  'Christeneck', 1. und 2. Bericht  
- Schalltechnische Untersuchung mit ergänzender Stellungnahme zur Erläuterung von  
  Emissionsansätzen und Teilpegellisten  
- Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung  
als Satzung.  
Ebenso werden die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gemäß § 81 Hess. Bauordnung (HBO) 
in Verbindung mit § 9 (4) Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (41) - 
 
 

TOP 4. Beschluss über die Verlängerung einer Veränderungssperre in Bad Vilbel, 
Gemarkung Bad Vilbel für den Bereich südliches Niddaufer in der Innenstadt  
(Wasserweg bis nahe an Schmiedsgasse) Bad Vilbel  (Bebauungsplangebiet  
„Südliches Niddaufer – Innenstadt“) nach § 17 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Die Vorlage wurde vom Magistrat zurückgezogen. 
 
 

TOP 5. Radverkehrskonzept (Anlage 1) 
     dazu: 
 Antrag der SPD-Fraktion vom 16.01.2018 - 35/18 

betr. Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität (Anlage 2) 
 
 Antrag der SPD-Fraktion vom 16.01.2018 - 36/18 

betr. Radverkehrskonzept, Netzentwicklung, Maßnahmen mit hoher Priorität 
(Anlage 3) 

 
 Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 16.01.2018 

betr. 5 Punkte für mehr Fahrradsicherheit in 2018 (Anlage 4) 
1. Verbesserung der Fahrradsicherheit auf der Frankfurter  
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                    Straße (Schöllberg) - 32/18 
2. Verbesserung der Sicherheit in den Kreiseln der Homburger Straße  33/18 
3. Umwidmung der Parkstraße in eine Fahrradstraße  34/18 
4. Umwidmung der Saalburgstraße in eine Fahrradstraße  35/18 
5. Ausbau des Karbener Weges zwischen Kleinkarben und Dortelweil  36/18 

  
 Gemeinsamer Ergänzungsantrag der CDU- und FDP-Fraktion (Anlage 5) 
 
Die Anträge 35/18 und 36/18 der Fraktion-GRÜNE  sowie der Antrag 36/18 der SPD-Fraktion 
wurden von den antragstellenden Fraktionen zurückgezogen. 
 
Der Antrag 32/18 der Fraktion-GRÜNE wurde abgelehnt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:  Fraktion-GRÜNE        6 Stimmen 
dagegen: CDU-, SPD-, FDP-, FW-Fraktion    38 Stimmen 
Enthaltung: keine 
 
Der Antrag 33/18 der Fraktion-GRÜNE wurde – e i n s t i m m i g (44) – angenommen. 
 
Zum Antrag 34/18 der Fraktion-GRÜNE legte Stv. Breest (GRÜNE) einen Änderungsantrag 
vor (Anlage 6). 
 
Der Antrag wurde abgelehnt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:  SPD-Fraktion, Fraktion-GRÜNE    16 Stimmen 
dagegen: CDU-,FDP-, FW-Fraktion     28 Stimmen 
Enthaltung: keine 
 
Die gemeinsamen Anträge der CDU- und FDP-Fraktion wurden angenommen. 
 
Abstimmungsergebnis zu 1): 
 
dafür:  CDU-, SPD-, FDP-, FW-Fraktion, Fraktion-GRÜNE  43 Stimmen 
dagegen:  keine 
Enthaltung: Stv. Lochmann (SPD)       1 Stimme 
 
Abstimmungsergebnis zu 2): 
 
- e i n s t i m m i g (44) - 
 
Abstimmungsergebnis zu 3): 
 
- e i n s t i m m i g (44) - 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasste folgenden Beschluss: 

 
 „1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das als Anlage 1 beigefügte  
     Radverkehrskonzept.  

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, das beigefügte Radverkehrskonzept konsequent zu  
    verfolgen. Zur Umsetzung des Konzepts sollen gezielt Maßnahmen ergriffen werden, die  
    zu einer Steigerung des Radverkehrsanteils führen. 
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3. Die Umsetzung der Maßnahmen sind haushaltsrelevant und werden entsprechend der   
    Bereitstellung der Mittel nach und nach in die Tat umgesetzt.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (44) - 
 
 
TOP 6. Antrag der SPD-Fraktion vom 16.01.2018 - 34/18 

betr. Sozialbericht für Bad Vilbel (Anlage 7) 
 
Der Antrag wurde von der antragstellenden Fraktion zurückgezogen. 
 
 
TOP 7. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 16.01.2018 - 37/18 

betr. Aufrechterhaltung Betrieb Hallenbad in der Saison 2018/2019 (Anlage 8) 
 
Erster Stadtrat Wysocki erklärte, dass der Abriss des Hallenbades erst dann erfolgen wird, 
wenn es der Baufortschritt erfordert. 
 
Der Antrag wurde von der antragstellenden Fraktion zurückgezogen. 
 
 
TOP 8. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 16.01.2018 - 38/18 

betr. Anwendung Straßenbeitragssatzung Homburger Straße (Anlage 9) 
 
Der Antrag wurde von der antragstellenden Fraktion zurückgezogen. 
 
 
TOP 9. Beantwortung evtl. noch offener Anfragen 
 
Es lagen keine offenen Anfragen vor. 
 
 

TOP 10. Beschluss einer Veränderungssperre in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel 
für den Bereich südliches Niddaufer – Innenstadt (Wasserweg bis nahe an 
Schmiedsgasse) Bad Vilbel (Bebauungsplangebiet „Südliches Niddaufer – 
Innenstadt) nach § 16 Baugesetzbuch (BauGB) (Anlage 10) 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasste folgenden Beschluss: 

 
 „Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel beschließt gem. § 17 Absatz 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I S. 3636, in Verbindung mit § 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) In der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), die Veränderungssperre in 
Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel, für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplanes „Südliches Niddaufer – Innenstadt“ erneut in Kraft zu setzen. Die Satzung 
ist als Anlage beigefügt.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (44) - 
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Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Ortsverein Bad Vilbel 
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 

 

Fraktion 

Lucia André 

Klaus Arabin 

Mirjam Fuhrmann 

Carsten Hauer (stv. Vors.) 

Katja Koci 

Christian Kühl (. Vors.) 

Udo Landgrebe (Magistrat) 

Walter Lochmann (stv. Vors.) 

Tanja Tahmassebi-Hack 

Michael Wolf 

Isil Yönter 

 

 

 

C/O 

Christian Kühl 
Im Mühlengrund 31 
61118 Bad Vilbel  
Mobil 0170 545 9091 
e-mail:  
christian.kuehl@spd-
badvilbel.de 
 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Ortsverein Bad Vilbel  

Postfach 13 03 
61101 Bad Vilbel 

Tel. 40 56 22 

e-mail: fraktion@spd-badvilbel.de 
Website: www.spd-badvilbel.de 

Bankverbindung 
Konto: 1003496   

Frankfurter Volksbank (BLZ 501 900 00) 
 

 

 
 
Herr Stadtverordnetenvorsteher Bad Vilbel, 16. Januar 2018 
Herbert Anders           E:16.01.2018 
Rathaus  
 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 
 

Sehr geehrter Herr Anders, 

wir möchte Sie bitten folgenden Antrag auf die Tagesordnung für die Stadtverordnetenversammlung 
am 06. Februar 2018 zu setzen. Sollte das Radverkehrskonzept nicht auf der Tagesordnung am 06. 
Februar 2018 behandelt werden, bitten wir den Antrag zu verschieben. Weiter bitten wir um vorherige 
Behandlung im Plan,-Bau- und Umweltausschuss.  

 

Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität  35/18 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel folgenden Punkte 
um Rahmen des  

 

1. Die Stadt bildet eine AK Radverkehr. Dieser begleitet die Umsetzung und Fortentwicklung 

des Radverkehrskonzepts und wirkt an der Beseitigung von Mängeln des bestehenden 

Netzes mit.  

Dem AK gehören Vertreter*innen der Stadtverordnetenversammlung, der Verwaltung, der 

Schulen, des ADFC, der AG Barrierefreiheit, sachkundige Bürger*innen und des Senioren-

beirats an. Die Details eines solchen AK und evtl. weiter Mitglieder sollen im PBuUA abge-

stimmt werden. 

Der AK soll Empfehlungen bei der Priorisierung des Netzausbaus und der Mängelbesei-

tigung geben. Die Kompetenz soll möglichst weitgehend sein, so könnten Mängelbeseiti-

gungen abschließend im AK behandelt werden. Regelmäßige Befahrungen der Radwege 

wären eine gute Grundlage für die Arbeit des AKs   

2. Die Stadt soll einen Stadtplan mit den Radwegen herausgeben, bei dem die Radwege 

bezogen auf die Qualität der Verbindungen beurteilt und dargestellt werden.  

3. In Wohngebieten ist die gemeinsame Nutzung des Straßenraumes dem Bau von Radwe-

gen vorzuziehen, Tempo 30 ist dafür eine Voraussetzung. Die Nutzung der Einbahnstraßen 

gegen die Fahrtrichtung soll dort die Regel werden. 
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4. Fahrradabstellplätze: Die Situation an Nord und Südbahnhof zeigen einen höheren Be-

darf. Das Chaos für Sommer 2018 ist vorprogrammiert.  

Die Abstellzeit der Räder an den Abstellanlagen sollte begrenzt werden und die Möglichkeit 

geprüft werden auch Fahrräder zu entfernen, z.B. zu lange abgestellte, defekte und grob 

regelwidrig abgestellte Räder, insbesondere Benutzung von als Gehhilfen gedachten Gel-

ändern. Dies ist auch angesichts der sich ausbreitenden Leihräderangebote dringend erfor-

derlich 

5. Die Wegweiser der Bad Vilbeler Radwege sollten im Sinne einer besseren Lesbarkeit über-

arbeitet werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Christian Kühl 

Fraktionsvorsitzender 
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Herr Stadtverordnetenvorsteher Bad Vilbel, 16. Januar 2018 
Herbert Anders          E: 16.01.2018 
Rathaus  
 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 
 

Sehr geehrter Herr Anders, 

wir möchte Sie bitten folgenden Antrag auf die Tagesordnung für die Stadtverordnetenversammlung 
am 06. Februar 2018 zu setzen. Sollte das Radverkehrskonzept nicht auf der Tagesordnung am 06. 
Februar 2018 behandelt werden, bitten wir den Antrag zu verschieben. Weiter bitten wir um vorherige 
Behanldung im Plan,-Bau- und Umweltausschuss.  

  

Antrag Radverkehrskonzept, Netzentwicklung, Maßnahmen mit hoher Priorität 36/16 
 
Sie Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel bei der Umsetzung 
des Radverkehrskonzept auf folgende Punkte zu achten: 

1) Durchgehende Umsetzung der „kurzen Wetterau“ von Karben bis Frankfurt mit den Lücken-
schlüssen Pappelweg, der Kreuzung von Dottenfelderhof kommend über die Büdinger Straße 
und in der Verlängerung Frankfurter Straße B 521 stadtauswärt ohne „Umleitung“ über den 
Heilsberg  

2) Ertüchtigung der Verbindungen in die Nachbarorte Berkersheim über Berkersheimer Weg, 
Massenheim nach Harheim , Kernstadt zur Hohen Straße als Anschluss nach Bergen Enk-
heim und Maintal. Insbesondere bei der Verbindung nach Bergen Enkheim ist die Berücksich-
tigung der Höhenprofile, nicht nur der Entfernung, entscheidend. 

3) Die Anschlüsse an die überregionalen Themenrouten (Anlage 1 zum Radverkehrkonzept) . 

4) Pilotierung Bewegungsabhängiger, weniger greller Beleuchtung, z.B.  Massenheim nach Hui-
zener Straße (Verlängerung Mühlengrund) 
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Begründung 
Um die Alltagnutzung des Fahrrads für Einkäufe und Wege zur Arbeit zu fördern wird ein Ausbau des 
überörtlichen Radwegenetzes erforderlich. Damit kann auch eine spürbare Reduzierung des individu-
ellen PKW Verkehrs erreicht werden. Hohe Priorität haben die Verbindungen nach Frankfurt, die hel-
fen können die Verkehrsbelastung bei Hessentag besser in den Griff zu bekommen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Christian Kühl 

Fraktionsvorsitzender 
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Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 

Fraktionsleitungsteam 

Jens Matthias & Kathrin Anders 

 
 

14. Januar 2018 

 

 

Antrag 5 Punkte für mehr Fahrradsicherheit in 2018 

 

Sehr geehrter Herr Anders, 

die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bittet Sie, folgende Ergänzungsanträge zu dem 

Radverkehrsplan der Stadt Bad Vilbel auf die Tagesordnung des Planungs- Bau und 

Umweltausschusses und der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu setzen: 

 
1. Verbesserung der Fahrradsicherheit auf der Frankfurter Straße (Schöllberg) 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu bitten, im Rahmen der 
Beschlussfassung zum Radverkehrskonzept die Sicherheit auf der Frankfurter Straße bei der 
bergabführenden Fahrt vom Schöllberg sicherer zu gestalten. Sofern die Einrichtung von 
Schutzstreifen nicht möglich ist, sollte eine Geschwindigkeitsreduzierung eingeführt und durch 
Überwachung durchgesetzt werden oder etwa andere geeignete Mittel zu Steigerung der 
Fahrradsicherheit angewandt werden. 

 

Begründung: 

 

Die Frankfurter Straße im Bereich Schöllberg ist eine wichtige Radverkehrsverbindung 

zwischen dem Heilsberg und der Kernstadt. Insbesondere Schüler*innen nutzen diese Route 

regelmäßig zum und vom Schulzentrum. Während für die bergaufführende Straßenseite ein 

Radfahrstreifen dem Radverkehr Sicherheit bietet, muss der bergabfahrende Radverkehr mit 

dem Kraftverkehr fahren. Da nicht nur der Radverkehr bergab mit höherer Geschwindigkeit 

unterwegs ist, sollte gerade hier der Radverkehr besser geschützt werden als es derzeit der 

Fall ist. 
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Dies kann durch einen Fahrradschutzstreifen (Zeichen 340, § 42 Abs. 6 Nr. 1 g StVO) 

ermöglicht werden. Im Gegensatz zu einem Radfahrstreifen, dürfen Kraftfahrzeuge 

Schutzstreifen bei Bedarf überfahren, sofern kein Fahrrad diesen Bereich gerade nutzt. Diese 

Möglichkeit berücksichtigt die schmalere Straßenbreite für diese Fahrtrichtung. 

Sollte die Einrichtung eines Schutzstreifens nicht möglich sein, sollte die Geschwindigkeit 

reduziert werden oder ein anderes Mittel zur nachhaltigen Steigerung der 

Radverkehrssicherheit ergriffen werden. 

 

 

2. Verbesserung der Sicherheit in den Kreiseln der Homburger Straße 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu bitten, in 2018 die Sicherheit in 
den Kreiseln zu verbessern. 

Ansatzpunkte sind: 

• Die Einfädelung von Autos und Radfahrer*innen vor dem Kreisel Kasseler Straße/Homburger 
Straße in der Bahnunterführung 

• an den 1. und 2. Kreiseln durch roten Straßenbelag die Furten der Radfahrer für Autofahrer 
kenntlicher zu machen 

• das Abkürzen der Kreisel durch "Kölner Teller" noch unattraktiv machen und dadurch einen 
sichereren Mischverkehr zu unterstützen. 

 

Begründung: 

 

Die Ausgestaltung steht in mehrfacher Hinsicht im Gegensatz zur ERA 2010 (ERA = 

Empfehlungen für Radverkehrsanlagen). 

Im Einzelnen 

(einige Textpassagen und Bilder vom ADFC übernommen – vielen Dank) 

1. Zitat ERA 2010, S. 54: „Bei der Führung des Radverkehrs in der Kreisverkehrszufahrt 

und der Kreisverkehrsausfahrt ist folgendes zu beachten:  

- Schutzstreifen in den Kreisverkehrszufahrten werden bei einer Breite der 

Kreisverkehrszufahrt von 3,25 m etwa zu Beginn des Fahrbahnteilers aufgelöst. 

Damit soll das Nebeneinanderfahren von Kraftfahrzeug- und Radverkehr neben 

dem Fahrbahnteiler verhindert werden.“ 
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Empfohlene Gestaltung:    Existierende Gestaltung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Die Kenntlichmachung der Fahrradfurt lenkt die Aufmerksamkeit nicht nur auf den 

Fußgängerübergang (Zebrastreifen) sondern auch auf den kreuzenden 

Fahrradverkehr. 

Aktuelle Gestaltung am 2. Kreisel:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung mit markierter Fahrradfurt: 
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3. Die in Bad Vilbel nur mit Linien markierten Innenkreise werden regelmäßig 

überfahren, so dass PKW mit hoher Geschwindigkeit durch den Kreisel fahren. 

Radverkehr, der sich bereits im Kreisverkehr befindet wird dadurch geschnitten und 

gefährdet. 

 

Abhilfe könnte die Einrichtung eines Kragens (Fahrbahn mit Überstand) oder 

Pflasterung oder die Installation von „Kölner Tellern“ sein. Dadurch wird das 

Schneiden der Mitte für den Kraftverkehr unattraktiver und gleichzeitig können 

Großfahrzeuge diesen Fahrbahnbereich noch nutzen. 
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3. Umwidmung der Parkstraße in eine Fahrradstraße 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu bitten, die Parkstraße als eine 
Fahrradstraße einzurichten, in der Kfz-Verkehr in einer Fahrrichtung zugelassen ist. Dadurch sollen 
die parallel verlaufenden nördlichen und südlichen Uferwege vom Radverkehr zugunsten des 
Fußverkehrs entlastet werden. 

 

Begründung: 

 

Beide Uferwege parallel der Nidda sind für Fußgänger*innen wie Fahrradfahrende sehr 

beliebt und häufig genutzt. Dadurch, dass der Radverkehr nicht entgegen der Frankfurter 

Straße fahren darf, weicht er auf beide Uferwege aus. Der stadtseitige Uferweg ist an vielen 

Stellen sehr schmal und unterschreitet die geforderte Ausbaubreite von 3 Metern z.T. bis zur 

Hälfte (schmalste Stellen 1,70 m). Am nördlichen Ufer führt die Niddaroute zusätzlich den 

überörtlichen Radverkehr entlang. Da für den Fußverkehr nur ein zu schmaler und nicht 

durchgehender Randstreifen angelegt worden ist, nutzt er die ursprünglich für den 

Radverkehr vorgesehene Fahrbahn mit. Die dadurch provozierten Konflikte haben den 

Magistrat bereits dazu veranlasst, den Radweg in einen gemeinsamen Fuß- und Radweg 

umzuwandeln. Somit müssen auf beiden Routen der Radverkehr auf den Fußverkehr 

Rücksicht nehmen und die Geschwindigkeit anpassen und ggf. auch absteigen. Das wird von 

Radfahrenden nicht immer berücksichtigt, so dass es zu anhaltenden Beschwerden der 

Fußgänger kommt. Für schnelle (überörtliche) Verbindungen ist solch ein Streckenabschnitt 

eine Zumutung. 

Um die Konflikte zwischen Fuß- und Radverkehr zu entschärfen soll v.a. der überörtliche 

Radverkehr der Niddaroute durch die Parkstraße geführt werden. Vom Burgpark kommend 

würde er über die Friedberger Straße in die Parkstraße geführt. Im Kreuzungsbereich 

Niddastraße würde der Radverkehr am Kurhaus vorbei wieder auf die Niddaroute geführt 

werden. Gleiches gilt in umgekehrter Richtung. Für die Fußgängerinnen, insbesondere 

mobilitätseingeschränkte Personen und Eltern mit Kinderwägen würde sich die 

Aufenthaltsqualität auf dem Uferweg im Kurpark deutlich verbessern. 

Die Umwidmung der Parkstraße in eine Fahrradstraße ist möglich, da die Parkstraße bereits 

heute eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30km/h aufweist und nur für eine Fahrrichtung 

freigegeben ist. Fahrradstraßen dienen der Förderung und Bündelung des Radverkehrs ohne 

großen Infrastrukturaufwand. Der Kfz-Verkehr kann durch Zusatzzeichen „Kfz-Verkehr frei“ 

die bisherige Fahrtrichtung nutzen, muss jedoch auf den Radverkehr Rücksicht nehmen. 
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4. Umwidmung der Saalburgstraße in eine Fahrradstraße 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu bitten, die Saalburgstraße als eine 
Fahrradstraße einzurichten, in der Anlieger-Verkehr zugelassen ist. Dadurch sollen die 
radfahrenden Schülerinnen und Schüler im Umfeld des Schulzentrums mehr Sicherheit gewährt 
bekommen. 

 

Begründung: 

 

Sehr viele Schülerinnen und Schüler sowie auch Lehrkräfte nutzen täglich das Fahrrad für 

ihre Schulwege. Die Saalburgstraße erschließt alle Schulen, so dass hier alle Radfahrenden 

zur und von den Schulen durchfahren müssen. Die Straße ist eine Nebenstraße, auf der die 

Geschwindigkeit auf maximal 30km/h festgelegt ist. Somit erfüllt die Saalburgstraße alle 

nötigen Voraussetzungen, um als Fahrradstraße eingerichtet zu werden. 

Um das hohe Radverkehrsaufkommen besser zu schützen und den Radverkehr auch zu 

fördern, soll die Saalburgstraße als Fahrradstraße umgewidmet werden. Der Kfz-Verkehr für 

Anlieger ist durch Zusatzzeichen freizugeben.  

Im Radverkehrskonzept wird die Umwidmung der Saalburgstraße in eine Fahrradstraße 

empfohlen.  

 

 

5. Ausbau des Karbener Weges zwischen Kleinkarben und Dortelweil 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu bitten, die Vorzugslösung des 
Radverkehrskonzeptes zur Verbindung Karben / Dortelweil aufzugreifen und die direkte 
Verbindung kurzfristig für den Radverkehr auszubauen. Alternative Routenführungen, die mit 
Umwegen für den Radverkehr einhergehen, sollen nicht weiter in Erwägung gezogen werden. 

 

Begründung: 

 

Die direkte Verbindung zwischen Theodor-Heuss-Straße in Dortelweil und der Dieselstraße in 

Kleinkarben wir heute bereits von zahlreichen Radfahrenden regelmäßig genutzt, so u.a. der 

Radverkehr zu und von der Kurt-Schumacher-Schule. IMB Plan schreibt im 

Radverkehrskonzept, dass die direkte Verbindung die Vorzugslösung ist. Die erwähnten 

Alternativen haben sich aufgrund des Vogel- und Naturschutzes als nicht durchführbar 

erwiesen. Andere Routenführungen sind stets mit Umwegen und weiterer Versiegelung und 
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Wegebau in der Natur verbunden. Diese Nachteile wiegen die Vorteile der direkten 

Verbindung nicht auf. 

Um Schleichverkehr auf der ausgebauten Strecke zu verhindern, müssen geeignete 

Maßnahmen ergriffen werden. 

Diese Maßnahme sollte so schnell wie möglich realisiert werden, da bereits seit Jahren die 

Forderung im Raum steht und die Verbindung im Rahmen der „Kurzen Wetterau“ eine große 

Bedeutung für den überörtlichen Radverkehr hat. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Namen der Fraktion 

Jens Matthias und Kathrin Anders 

mailto:jens.matthias@gruene-badvilbel
mailto:kathrin.anders@gruene-badvilbel.de




 
 
 
 
 
Herrn Stadtverordneten-Vorsteher 

Herbert Anders 

61118 Bad Vilbel 

 

 

Die Fraktionen von  CDU und FDP Fraktion stellen folgende Ergänzungsanträge zum 
Radverkehrskonzept 

1. Alternative Radwegweisung Schöllberg 

Die Stadtverordnetenversammlung bittet den Magistrat, eine alternative Wegweisung am Schöllberg 

für den Radverkehr in Richtung Innenstadt ab der signalgeregelten Kreuzung Berliner Straße zu 

installieren. Die Wegeführung soll dabei über die Friedrich-Ebert-Straße und die Ritterstraße; 

alternativ auch über die Friedrich-Ebert-Straße, die Alte Straße und die Landgrabenstraße erfolgen. 

Dabei ist die Radwegweisung mit geeigneten Darstellungsmitteln (Beschilderung und/oder 

Piktogrammen) auszuführen. 

Begründung: 

Erfolgt mündlich 

 

 

2. Ausbau des Nidderuferweges in Gronau 

Die Stadtverordnetenversammlung bittet den Magistrat, in das Radverkehrskonzept den Ausbau des 

Nidderuferwegs in Gronau zwischen der Regionalpark Niddaroute (Niddaradweg) am 

Stockwiesenweg und der K247 (Ortseinfahrt Gronau) aufzunehmen. Der Weg soll auf einer Breite von 

2,5m in Asphalt vergleichbar mit dem Niddaradweg ausgebaut werden. Eine Ausbaubreite von 2,5m 

wird aufgrund der geringeren Nutzungsfrequenz zum vorgenannten Radweg als vertretbar erachtet. 

Der Ausbau soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Der erste und prioritäre Abschnitt beläuft sich auf 

das Teilstück Stockwiesenweg bis Brücke Aueweg (Sportplatz) (ca. 185m). Der zweite Abschnitt 

umfasst die Strecke von der Brücke bis zur Mündung auf die K247 (ca. 270m). 



 
 

 
 
 
 
 
 
3. Ausbau der Verbindung zwischen der Regionalpark Niddaroute( Niddaradweg) und dem 
Wegenetz Golfplatz 
Die Stadtverordnetenversammlung bittet den Magistrat, dass in der Skizze dargestellte Wegstücke 
zwischen der Regionalpark Niddaroute( Niddaradweg) und dem Wegenetz des Golfplatzes zu 
sanieren. Das entsprechende Teilstück stellt eine wichtige Verbindung dar und ist auch Teil des Bad 
Vilbeler Radrundweges. 
 
 

 
Irene Utter, CDU    Jörg-Uwe Hahn, FDP 
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Herr Stadtverordnetenvorsteher Bad Vilbel, 14. Januar 2018 
Herbert Anders        E: 15.01.2017 
Rathaus  
 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

 

Sehr geehrter Herr Anders, 

hiermit bitten wir Sie den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Stadtverordnetenver-
sammlung am Dienstag, den 06. Februar 2018 zu setzen. 

 

Sozialbericht für Bad Vilbel  34/18 

Die Stadtverordnetenversammlung (SV) möge beschließen: Der Magistrat wird beauftragt, 
die Erstellung eines Sozialbericht für Bad Vilbel in die Weg zu leiten.  

Als Vorbild kann der Sozialbericht 2000 dienen. 

Begründung: 

 „Sozialplanung ist (…) ganzheitlich anzulegen, zum einen als umfassende Planung der so-
zialen Belange der Bevölkerung zum anderen als integraler Bestandteil der Stadtentwick-
lungsplanung. Kommunale Sozialplanung ist auf die Bedürfnisse aller Bürger, auf die be-
stimmter Zielgruppen aber auch auf eine den Bedürfnissen angemessene Infrastruktur in den 
jeweiligen räumliche Bereichen zu richten.“ (Biwer, G., BV 2002)  

Seit der letzten umfassenden Erhebung 2000 sind nunmehr 17 Jahre vergangen. In dieser 
Zeit haben sich die Bedarfslagen deutlich verändert. Die Stadt Bad Vilbel ist gewachsen (und 
wächst weiter). Neue Bevölkerungsgruppen sind hinzugekommen. Andere werden durch die 
immer knapper werdende Ressource Wohnraum für niedrige und mittlere Einkommen aus 
unserer Stadt verdrängt. 
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Für eine ziel gerichtete und Bedarfs orientierte Familien- und Sozialplanung bedarf es einer 
den politischen Gremien wie auch den sozialen Institutionen, Einrichtungen und Verbänden 
zugängliche Datenbasis. Der Sozialbericht 2000 hat für die Folgejahre viele Hinweise und 
Planungsgrundlagen geboten. Nach mittlerweile über 17 Jahren ist eine Aktualisierung der 
Daten, ergänzt durch neue Fragestellungen notwendig.  

Eine Zusammenfassung vorhandener wie noch zu erhebender Daten in einer Gesamtschau 
ist für die politischen Entscheidungsträger, um zukunftsorientiert und im Sinne aller Bürge-
rinnen und Bürger zu handeln. 

Der Sozialausschuss kann hierzu einen Fragenkatalog erstellen. 

Wir bitten, diesen Antrag zunächst im Sozialausschuss zu beraten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Christian Kühl 

Fraktionsvorsitzender 
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Antrag Aufrechterhaltung Betrieb Hallenbad in der Saison 2018/2019 

Sehr geehrter Herr Anders, 

die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- 
und Finanzausschusses und der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu setzen: 

 
Der Magistrat wird aufgefordert, das Hallenbad auch noch in der Saison 2018/2019 zu betreiben,  
um das Angebot für die Bürger*innen und vor allem das Schul- und Vereinsschwimmen so lange wie 
möglich aufrechtzuerhalten und die schwimmbadlose Zeit auf das Minimum zu reduzieren. 
  
Begründung 
Aufgrund der Erfahrungen mit der Aufstellung von Bebauungsplänen und der Zeit, die es benötigt 
finale Baugenehmigungen zu erhalten, erscheint es nicht realistisch, dass die Bauarbeiten zur 
Stadthalle vor Sommer 2019 beginnen können. Der Beginn der Bauarbeiten und die Fertigstellung 
des Kommunalbads sind aufgrund des tragischen Todes von Herrn Wund ebenfalls zur Zeit schwer 
abschätzbar. Jedoch ist mit einer Fertigstellung des Kommunalbades vor Sommer 2019 nicht zu 
rechnen. 
Ein Abriss des Hallenbades bereits nach der Saison 2017/2018 ist daher nicht vertretbar, zumal 
bereits jetzt absehbar ist, dass die Ausweichmöglichkeiten auf andere Hallenbäder für das Schul- und 
Vereinsschwimmen sehr begrenzt sind. Die finanziellen Mittel für die Personalkosten des 
Bäderpersonals sind im Haushalt 2018 berücksichtigt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Namen der Fraktion 

Jens Matthias und Kathrin Anders 

mailto:jens.matthias@gruene-badvilbel
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Antrag Anwendung Straßenbeitragssatzung Homburger Straße 

 

Sehr geehrter Herr Anders, 

die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- 
und Finanzausschusses und der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu setzen: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, bei der 
Anwendung der Straßenbeitragssatzung für die Homburger Straße möglichst geringe Sätze 
für die Anlieger anzuwenden. Aufgrund der von IMB Plan festgestellten Nutzung der 
Homburger Straße ist von einer überörtlichen Erschließungsstraße auszugehen. In diesem 
Zusammenhang stellt die StVV fest, dass der Verkehr der Homburger Straße überwiegend 
von der Anbindung zur B3 verursacht ist (siehe Begründung). Dementsprechend sind von 
den umzulegenden Kosten entsprechend der StrBS den Anliegern nur 25% der 
Sanierungskosten in Rechnung zu stellen, statt der angekündigten 50%. 

Begründung: 
Die Homburger Straße ist eine wichtige Verbindungsstraße nicht nur für den Vilbeler 
innerörtlichen Verkehr, sondern inzwischen wieder für auswärtige Pendlerströme, die die 
Nordumgehung meiden. Im GVP 2015 wird hierzu festgestellt: 
„Ähnlich sieht es auf der Homburger Straße aus. Von der erhofften Entlastung durch die 
Nordumgehung Massenheim ist nur in der Ortslage von Massenheim Merkbares geblieben. 
Die Homburger Straße in dem Abschnitt von der B 3 bis zum Viadukt ist wieder sehr hoch 
belastet.“ (Seite 10, s.a. Abb. Anlage 7 GVP 2015) 

Auch die Burgfestspiele und andere Großereignisse in Bad Vilbel (Vilbeler Markt z.B.) lockt 
unbestritten zahlreiche auswärtige Gäste in die Stadt, die als überörtlicher Verkehr auch 
über diese Verkehrsverbindung in die Stadt kommen. 

mailto:jens.matthias@gruene-badvilbel
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Diese Umstände sind bei der Bewertung der Rechnungslegung gegenüber den Anliegern zu 
deren Gunsten zu berücksichtigen. Gemäß §3 Abs. 1 StrBS sollten lediglich 25% der 
Sanierungskosten den Anliegern in Rechnung gestellt werden, anstatt der angekündigten 
50% (s. Straßenausbaubeiträge Homburger Straße, 4. Bauabschnitt, 11. Folie)  

 
Mit freundlichen Grüßen 
im Namen der Fraktion 

Jens Matthias und Kathrin Anders 

mailto:jens.matthias@gruene-badvilbel
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Satzung der Stadt Bad Vilbel vom ..........über die Veränderungssperre in Bad Vilbel, 

Gemarkung Bad Vilbel, für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 

Bebauungsplan „Südliches Niddaufer – Innenstadt“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat in ihrer Sitzung am ... auf Grund 

der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuchs (BauGB) ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03. November 2017 (BGBl. I S. 3636, in Verbindung mit § 5 der Hessischen Gemeindeordnung 

(HGO) In der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) folgende Satzung 
beschlossen: 

 

§ 1 Zu sichernde Planung 

Der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat in seiner Sitzung am 10.11.2015 

beschlossen, für das in § 2 bezeichnete Gebiet, den Bebauungsplan „Südliches Niddaufer - 

Innenstadt " aufzustellen. Zur Sicherung der Planung für dieses Gebiet wird die 
Veränderungssperre erlassen. 

( 

 
§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 

 
Die Veränderungssperre erstreckt sich auf die nachstehenden Flurstücke: 

Gemarkung Bad Vilbel, Flur 2, 

Parzellen Nummer: 

 
280/3; 282/3; 282/4; 283/2; 283/4; 285/8; 285/9; 287/6; 287/7; 287/8; 289/8; 289/11; 289/12 

291/3; 291/5; 294/1; 296/7; 297/7; 297/8; 300/5; 300/7; 491/3; 491/5; 491/6; 744/1 

 
sowie Teilflächen der Parzellen Nummer: 

300/8; 

 
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt sich zudem aus der Karte 

(Übersichtsplan mit Darstellung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Südliches 

Niddaufer - Innenstadt" der identisch mit dem räumlichen Geltungsbereich der 

Veränderungssperre ist), die als Anlage zur Veränderungssperre Teil der Satzung ist. 

l 
 

§ 3 Rechtswirkung der Veränderungssperre 

 
(1) In dem räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 

1. Vorhaben im Sinne des§ 29 BauGB nicht durchgeführt und bauliche Anlagen nicht 

beseitigt werden; Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind: 

a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen 

Anlagen zum Inhalt haben, und 

b) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie Ausschachtungen, 

Ablagerungen  einschließlich Lagerstätten; 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 

baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 

anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 
(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der 

Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. 

 
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 

worden sind,  Vorhaben,  von denen die  Gemeinde nach  Maßgabe des Bauordnungsrechts 



Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der 

Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die 

Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht 

berührt. 

 
 

§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre 

 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung im amtlichen 

Bekanntmachungsblatt der Stadt Bad Vilbel in Kraft. 

Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist §17 BauGB maßgebend.  

Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan 

für das in §  2 genannte Gebiet rechtsverbindlich wird. 

 
Die Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht 
 
 
 

 

( 
 

Geltungsbereich der Veränderungssperre „Südliches Niddaufer - Innenstadt" 
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